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Die Uhr tickt...  

 

Nach mehr als 10 Jahren Diskussion passierte der Vorschlag zur Revision der mittlerweile 

fast 23 Jahre alten Direktive 86/609 am 5. Mai 2009 die erste Lesung im Europäischen 

Parlament und damit einen wichtigen Meilenstein des EG-Gesetzgebungsverfahrens. 

Das Parlament billigte dabei mit großer Mehrheit die Änderungsvorschläge zum ursprüng-

lichen Vorschlag vom November 2008 

und machte damit den Weg frei für 

die nächsten Schritte auf dem Weg zu 

einer neuen Direktive (s. Kasten).   
Während EG Verordnungen (Regulations) als die eigentlichen 

Gesetze der Gemeinschaft unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten 

gelten, geben EG Richtlinien (Direktiven, directive) nur verbind-
liche Ziele vor. Zur gesetzlichen Wirksamkeit müssen die Richtli-

nien von den Mitgliedsstaaten zunächst in nationales Recht 

(Gesetze oder Verordnungen) umgesetzt werden, wobei es 
ihnen freisteht, die Vorgaben der Richtlinien noch weiter zu 

verschärfen.  

EG-Direktive vs. Verordnung  

Damit ist die Richtlinie noch nicht verabschiedet und vermutlich sind im Laufe des weite-

ren EG-Entscheidungsverfahrens (s. Kasten) noch weitere Änderungen zu erwarten, die 

zum Teil erheblichen Einfluss auf die Umsetzung in lokales Recht und die Anwendung in 

den experimentellen Einrichtungen haben werden �± beispielhaft seien hier nur die Ände-

rungen zur Wiederverwendung von Tieren genannt (s. [EP-Lesung] für die vollständigen 

Änderungen aus der 1. Lesung). 

Der Revisionsvorschlag wird im Mitentscheidungsverfahren 

(Codecision) bearbeitet, bei dem der Rat und das Parlament 
gemeinsam entscheiden. Je nach Verlauf der Einigung können 

Rechtstexte nach der ersten oder zweiten Lesung durch das 

Parlament oder auch erst nach Anruf des Vermittlungsausschus-

ses verabschiedet werden. Mehr zum Ablauf des Mitentschei-

dungsverfahrens hier: 

http://ec.europa.eu/codecision/stepbystep/diagram_en.htm  

Das Mitentscheidungsverfahren  

Sicher ist aber, dass die Uhr tickt: Das sog. Mitentscheidungsverfahren setzt Fristen für 

die Bearbeitung durch die verschiedenen Institutionen, so dass eine abschließende Ent-

scheidung durch den Rat auch im Falle weiterer Änderungen absehbar ist. Der Vorschlag 

selbst sieht dann nochmals eine Frist von 24 Monaten für die Umsetzung in nationales 

Recht durch die Mitgliedsstaaten vor. 


